Ihr Wille zählt

>> Jeder, der ein Testament errichten will, benötigt detaillierte Informationen über das Erbrecht. Auch steuerliche Fragen sind dabei zu bedenken. Hierzu sollten Sie ausführliche Beratungsgespräche mit Ihrem im Erbrecht erfahrenen Notar oder Rechtsanwalt führen. Nachstehend einige Informationen: 

>> Mit dem Erbfall geht das gesamte Vermögen des Erblassers mit allen Rechten und Pflichten auf den oder die Erben über, z.B. auch das Eigentum an Grundstücken. 

>> Es steht Ihnen frei zu entscheiden, ob die gesetzliche Erbfolge eintreten soll oder ob Sie durch ein Testament oder einen Erbvertrag Einfluss auf die Verteilung ihres Nachlasses nehmen wollen.

Gesetzliche Erbfolge 

>> Soweit Sie keine Vorkehrung über Ihr Erbe getroffen haben, gilt automatisch die gesetzliche Erbfolge.

Danach sind Erben erster Ordnung die Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder und Enkel. Neben ihnen erbt auch der überlebende Ehegatte ein Viertel des Nachlasses. 

>> Beim Fehlen von Abkömmlingen kommen die Erben zweiter Ordnung zum Zuge: die Eltern des Erblassers sowie deren Abkömmlinge. Leben beide Eltern, so erben sie allein. Lebt nur ein Elternteil, so erbt er zur Hälfte. An die Stelle eines verstorbenen Elternteils treten die Geschwister des Erblassers bzw. deren Abkömmlinge. 

>> Sollten keine Erben der zweiten Ordnung vorhanden sein, so geht der Nachlass an die Erben dritter Ordnung: die Großeltern und deren Abkömmlinge. Neben den Großeltern erhält der überlebende Ehegatte wiederum die Hälfte des Erbes. Weitere Verwandte schließt der überlebende Ehegatte aus. 

>> Falls Eheleute in Zugewinngemeinschaft leben, erhöht sich beim Tod eines Ehegatten der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel. Sein gesetzliches Erbe beträgt dann neben Erben erster Ordnung die Hälfte, neben Erben zweiter Ordnung drei Viertel des Nachlasses. 

Letzter gesetzlicher Erbe ist der Staat. 

Die gesetzliche Erbfolge führt in der Regel zu einer ungewünschten Verteilung des Nachlasses. 

Testament und Erbvertrag 

>> Durch ein Testament können Sie die gesetzliche Erbfolge ändern. Ihre freie Entscheidung, wem, was und auf welchem Wege Sie etwas vererben wollen, wird dabei nur durch einige gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt. 

>> Die grundsätzliche Freiheit, Ihr Testament so zu gestalten, wie Sie es für richtig halten, wird vor allem durch das Pflichtteilsrecht eingeschränkt. Das Recht auf den Pflichtteil besteht darin, dass der Pflichtteilsberechtigte eine Geldzahlung in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils verlangen kann. Der  Pflichtteilsberechtigte wird nicht Erbe. Er erhält also nur einen Geldanspruch. 

Pflichtteilsberechtigt sind nur Kinder, Eltern des Erblassers sowie dessen Ehegatte. 

>> Sie können einen Erben als Nacherben in der Weise einsetzen, dass er erst Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer Erbe Vorerbe geworden ist. So erben mehrere Personen hintereinander, der Vorerbe sofort, der Nacherbe später. 

>> Sie können im Testament durch Vermächtnis einem Dritten  z.B. Geld oder Gegenstände zuwenden, ohne dass dieser Erbe wird. Auch können Sie durch testamentarische Auflage den Erben zu einer Leistung an einen Dritten verpflichten, ohne dass dieser einen Anspruch erhält. 

 >> Ehegatten können sich im sogenannte Berliner Testament gegenseitig zu Erben einsetzen. In der Regel  wird weiter bestimmt, dass nach dem Tode des Letztversterbenden der beiderseitige Nachlass an die Kinder fallen soll.  Der überlebende Ehegatte sollte im Berliner Testament das Recht erhalten, dieses Testament beliebig ändern zu können (Öffnungsklausel).

>> Durch einen Erbvertrag werden Sie an den Vertragspartner gebunden. Der Erbvertrag ist in der Regel unwiderruflich, es sei denn es werden Widerrufsgründe (z. B. Scheidung) vereinbart. Den Erbvertrag können Sie mit allen Personen schließen. Inhaltlich wird  wie im Testament eine Erbeinsetzung,  ein Vermächtnis oder eine Auflage angeordnet. 

>> Bei jungen Eheleuten u. jungen Familien sind Testamente besonders wichtig. Sollte einer der Ehepartner versterben, werden die minderjährigen Kinder sofort Miterben. Verfügungen des überlebenden Elternteils können im Regelfall nur mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts erfolgen. Dies kann durch die Errichtung eines Testamentes  mit gegenseitiger Erbeinsetzungen verhindert werden. Die minderjährige Kinder werden dann nicht Erben und der überlebende Ehepartner kann eigenständig ohne Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes Verfügungen treffen.

Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind Beziehungen ohne Rechte. Wir empfehlen die Errichtung einseitiger Testamente zugunsten des anderen Lebenspartners oder eines Erbvertrages in notarieller Form. Pflichtteilsrechte der leiblichen Kinder eines Partners oder der Eltern des verstorbenen Lebenspartners sind besonders zu berücksichtigen.

Erbschaftssteuer 

Der Berechnung der Erbschaftssteuer gehen komplizierte Bewertungen voraus. In einem Beratungsgespräch können Erbschaftssteuer sparende Gestaltungen erörtert werden.

· Das Gesetz sieht u.a. Freibeträge vor:

· Ehepartner 
  
€  307.000,00 

· Kinder jeweils
  
€  205.000,00 

Der Gesetzgeber muss das Erbschaftssteuergesetz aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 31.01.2007 völlig neu konzipieren. Es gilt daher das heutige vorteilhafte Erbschaftssteuerrecht noch bis zur Neufassung eines Gesetze längstens bis zum 31.12.2008.
Kosten 

>> Die Kosten richten sich nach dem Nettovermögen, das Sie zum Zeitpunkt der Testierung besitzen. Daher sollten Testamente möglichst frühzeitig bei noch „kleinem“ Vermögen errichtet werden.

Kostenbeispiele für Einzeltestamente:

Vermögenswert

                             Gebühr 

  50.000,-- €

                      157,08 €

100.000,-- €


          246,33 €

200.000,-- €


          424,83 €

